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SBV-Wahl 2010: In den Betrieben  
werden Stühle gerückt und Nachfolger präpariert

In einigen Schwerbehindertenvertretungen steht 2010 ein Stafettenwechsel an. Langjährig 
aktive Vertrauenspersonen scheiden aus, weil sie in die passive Phase der Altersteilzeit 

wechseln, in den Ruhestand gehen oder aus beruflichen Gründen aufhören. Ab Oktober 2010 
steht turnusgemäß die Neuwahl der Schwerbehindertenvertretungen an. Wo es gut läuft, 

werden potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger, die für das Ehrenamt kandidieren wollen, 
eingearbeitet und vorbereitet. Erfahrungsberichte aus der Praxis zeigen, wie das gehen kann.

Wer mit Andrea Schäfer telefoniert, der 
stellvertretenden Vertrauensperson im 
Logistikcenter Reutlingen der Daimler 
AG, hört schon mal Maschinenlärm im 
Hintergrund. Sie ist zufrieden, dass 
Kurzarbeit an ihrem Standort zurzeit 
kein Thema ist. Wie so viele Vertrau-
enspersonen in kleineren und mittleren 
Betrieben und Dienststellen ist sie 
nicht freigestellt, sondern wechselt bei 
Bedarf hin und her: Zum Beispiel vom 
Arbeitsplatz in der Lagerhalle in das 
Betriebsratsbüro, das der Schwerbe-
hindertenvertretung (SBV) kollegial zur 
Verfügung steht. Andrea Schäfer ist in 
Doppelfunktion aktiv, sie gehört gleich-
zeitig dem Betriebsrat an. 

Im Logistikcenter arbeiten rund 200 Mit-
arbeiter/innen, mit den dazugehörigen 
Niederlassungen ist die Reutlinger SBV 
für rund 470 Beschäftigte zuständig, 
davon 33 schwerbehinderte und gleich-

gestellte Mitarbeiter/innen. „In einer 
Arbeitseinheit dieser Größe ist die Arbeit 
relativ gut überschaubar und planbar. 
Wenn ich Termine als Vertrauensperson 
oder Betriebsrätin wahrnehme, habe ich 
relativ freie Hand“, betont sie. 

SBV-Arbeit ist kein Neuland mehr
Ihre Verpflichtungen nehmen seit ei-
nigen Monaten zu, denn die erste Ver-
trauensperson, Jürgen Müller, geht im 
März 2010 in Rente. Als Stellvertreterin 
mit dem zweithöchsten Stimmenanteil 
bei der letzten Wahl übernimmt sie 
automatisch im Frühjahr dessen Amtsge-
schäfte und wird von ihm systematisch 
darauf vorbereitet; im Herbst 2010 tritt 
sie als mögliche Nachfolgerin Müllers 
bei der SBV-Wahl an, dafür hat sie sich 
entschieden. „Jürgen hat mich kontinu-
ierlich in seine Arbeit eingebunden, weil 
er den Personalwechsel solide gestalten 
möchte“, berichtet Schäfer.

2009 war ein Superwahljahr, 2010 wird ein wichtiges 
Wahljahr für Betriebe und Dienststellen: Nach den Be-
triebsratswahlen von März bis Mai und den Wahlen zu 
den Jugend- und Auszubildendenvertretungen stehen ab 
Oktober die Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen 
auf der Agenda. Voraussetzung: Mindestens fünf nicht nur 
vorübergehend beschäftigte schwerbehinderte und gleich-
gestellte Menschen.

•	 Nach § 94 Absatz 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) findet 
die Wahl der Schwerbehindertenvertretung alle vier 
Jahre statt, turnusgemäß zwischen dem 1. Oktober und 
30. November. Gewählt wird mindestens eine Vertrau-
ensperson und ein/e Stellvertreter/in.

•	 Wichtig für Betriebs- und Personalräte: Nach § 93 SGB 
IX müssen sie auf die Wahl einer Schwerbehindertenver-
tretung hinwirken!

•	 Das Wahlverfahren ist in der Wahlordnung Schwerbehin-
dertenvertretungen (SchwbVWO) geregelt. 

•	 Wahlberechtigt sind die schwerbehinderten und gleich-
gestellten Beschäftigten, wählbar sind alle nicht nur 
vorübergehend Beschäftigten ab dem 18. Lebensjahr, 
die seit mindestens sechs Monaten dem Betrieb oder 
der Dienststelle angehören. Nicht wählbar sind zum 
Beispiel leitende Angestellte.

•	 Gewählt wird nach dem vereinfachten oder dem förm-
lichen Wahlverfahren: Gibt es bisher keine gewählte 
Schwerbehindertenvertretung, können drei Wahlbe-
rechtigte, das zuständige Integrationsamt, der Be-
triebsrat oder Personalrat zu einer Versammlung der 
schwerbehinderten Menschen mit Wahlgang einladen 
(vereinfachtes Wahlverfahren nach §§ 18 bis 21 Schwb-
WVO). Ab 50 Wahlberechtigten – und wenn der Betrieb 
bei weniger als 50 Wahlberechtigten aus räumlich weit 
auseinander liegenden Teilen besteht – muss immer 
das förmliche Wahlverfahren (§§ 1 bis 17 SchwbWVO) 
angewendet werden: Dann wird in der Versammlung zu-
nächst ein Wahlvorstand gewählt, der für eine ordnungs-
gemäße schriftliche Wahl sorgt – spätestens innerhalb 
der sechs folgenden Wochen. Für den Wahlvorstand und 
die Wahlbewerber/innen besteht Kündigungsschutz.

Weitere Informationen
Der Bund-Verlag gibt im Dezember 2009 den grundle-
genden Wahlleitfaden heraus: Wahl der Schwerbehinder-
tenvertretung 2010. Eine Handlungsanleitung plus CD-ROM 
(mit allen notwendigen Formularen und Aushängen zum 
Bearbeiten und Ausdrucken und dem elektronischen 
Wahlkalender). Preis: ca. 34,90 Euro, ISBN: 978-3-7663-
3849-5. www.bund-verlag.de, www.buchundmehr.de

Nach der Wahl ist vor der Wahl� Von Werner Feldes

Da sie die SBV-Kandidatur anstrebt, 
macht die intensive Einarbeitung dop-
pelt Sinn: Sie bearbeitet gemeinsam mit 
Müller Einzelfälle, nimmt an Sitzungen 
teil und gehört dem Integrationsteam 
zum Betrieblichen Eingliederungsma-
nagement an. Außerdem hat sie bereits 
Grundlagen- und Aufbauseminare zur 
SBV-Arbeit und sozialrechtlichen The-
men besucht. „Ich betrete kein Neuland 
mehr, kann mich mit dem Amt und den 
Aufgaben voll und ganz identifizieren. 
Das ist die wichtigste Motivation für 
meine Kandidatur“, sagt Schäfer.

Tour durch Ämter und Arbeitskreise
Ganz wichtig sind ihr die bereits ge-
knüpften Kontakte zu den Unterstüt-
zungsnetzwerken im Betrieb und au-
ßerhalb: Sie weiß, wo es im Zweifelsfall 
Beratung und Unterstützung gibt. Zen-
trale Rollen spielen die Gesamtschwer-
behindertenvertretung der Daimler 
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AG, der IG Metall-Arbeitskreis in der 
Reutlinger Verwaltungsstelle und im 
Bezirk und die Kontakte zu wichtigen 
Institutionen wie dem Integrationsamt 
oder der Arbeitsagentur. Zu den Ämtern 
pflegte Andrea Schäfer bisher haupt-
sächlich Telefonkontakte; ab jetzt läuft 
die heiße Phase der Vorstellungstour, 
zu der sie mit Jürgen Müller aufbricht. 
„Wenn alle Stricke reißen, wende ich 
mich an Alfons Adam in Bremen, die Ge-
samtvertrauensperson der Daimler AG“, 
bekräftigt Schäfer. Die beiden kennen 
sich bereits, Adam hat neue, potenzielle 
Vertrauenspersonen und Nachfolger/ 
-innen bereits auf seinem Radarschirm. 

Neue Ära, Erfahrungs- 
werte ausgleichen  
Jürgen Müller blickt auf über 25 Jahre 
Erfahrung in der Schwerbehinderten-
vertretung zurück, er hat Reformen und 
Reförmchen miterlebt, Rückschritte, 
soziale Einschnitte im Leistungsrecht, 
aber auch Fortschritte wie das moder-
ne Sozialgesetzbuch IX, die wichtigste 
Arbeitsgrundlage einer jeden SBV. „Mit 
meiner Bilanz bin ich ganz zufrieden: 
Ich habe mit vielen Mitstreiterinnen 
und Mitstreitern nicht nur bei Daimler 
erreicht, dass Behinderung, Gesundheit 
und alternsgerechtes Arbeiten inzwi-
schen wichtige Schwerpunktthemen 
sind, auch bei uns im Betriebsrat. Das 
sah vor 25 Jahren noch ganz anders 
aus“, so Müller. Behinderung sei da-
mals ein Randthema mit geringer Reso-
nanz gewesen, die SBV ein Einzelkämp-
fer ohne gebührende Anerkennung. 
Ein positiver Wandel sei zweifellos 
festzustellen, auch wenn die Welt nicht 
himmelblau sei. In Reutlingen unter-
stütze der Betriebsrat die SBV – und 
umgekehrt. Gesundheitsmanagement 
und Prävention seien anerkannte, ge-
meinsame Anliegen, betont Müller, der 
ebenfalls Mitglied im Betriebsrat ist. 

Anforderungen 
ja, Spagat nein
Wie seine Kollegin 
Schäfer hat er die An-
forderungen seines 
Arbeitsplatzes mit 
dem Engagement als 
betriebliche Interes-
senvertretung tagtäg-
lich unter einen Hut zu 
bekommen. Im Bereich 
Kundenmanagement 
sitzt er im Großraum-

büro; für Sprechstunden, Einzelfall-
beratungen und sensible Gespräche 
kann er sich in das Betriebsratsbüro 
zurückziehen. Grundsätzlich gilt: Auch 
Kolleginnen und Kollegen mit akuten 
Problemen brauchen Geduld, er kann 
seinen Arbeitsplatz nicht Knall auf Fall 
verlassen, muss sich mit den Arbeits-
kolleg/inn/en im Team abstimmen und 
Termine planen.

Andrea Schäfer hat in den letzten Mo-
naten viel von ihm gelernt. Auch wenn 
sie 25 Jahre mit Erfahrungswerten nicht 
ausgleichen kann, fühlt sie sich gut 
präpariert. Ihr ist auch bewusst, dass 
sie Durchsetzungsvermögen brauchen 
wird, dass sie ihren Standpunkt vertre-
ten muss – etwa in Verhandlungen mit 
der Geschäftsleitung. Und sie bringt 
die Bereitschaft zum Lernen mit. „Ohne 
Einarbeitung hätte ich Bauchschmerzen 
gehabt“, räumt Schäfer ein, „aber SBV-
Arbeit lernt man vor allem durch die 
Praxis, ständig kommt Neues hinzu, 
darauf bin ich jetzt gespannt!“  

Keine „nach mir die Sintflut“-Haltung
Martin Bsdurek gehört seit sieben Jahren 
der SBV der Stadt Bochum an und ist 
seit einem Jahr Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft (AG) SBV in Nordrhein-
Westfalen – mit rund 1 800 Mitgliedern. 
Diesen Stab übernahm er von Vorgänger 
Reiner Heimeroth, der Jahrzehnte lang 
sowohl in der SBV der Stadt als auch 
in der AG den Hut aufhatte. „Diesen 
Job konnte ich nur übernehmen, weil 
ich jahrelang Zeit hatte, dem Kollegen 
Heimeroth über die Schulter zu schau-
en und mich vorzubereiten“, erzählt 
Bsdurek. Die frühere Arbeit ruht jetzt 
auf zwei Schultern, Ramona Kusch ist 
Vertrauensperson von Bochum, Bsdurek 
erster Stellvertreter und zusätzlich AG-
Vorsitzender. Die Arbeitsteilung kommt 
dem Teamarbeiter entgegen: „Die AG 

Foto: Personal-
wechsel in der 

SBV bei Daimler 
in Reutlinen: Ver-

trauensperson 
Jürgen Müller mit 

Stellvertreterin 
Andrea Schäfer

fordert mir eine stärkere politische 
Orientierung ab, über die Stadt hinaus 
bin ich in Gewerkschaftsgremien, auf 
Bezirks- und Landesebene aktiv, habe 
Termine bei Verbänden und in Beiräten, 
im Sozial- und Arbeitsministerium, in 
Ausschüssen oder beim Landschafts-
verband wahrzunehmen.“ Für ihn sei die 

Seminare: Basiswissen
ist das A und O! 

Wer 2010 ein Amt in der Schwerbe-
hindertenvertretung (SBV) anvisiert, 
braucht Klarheit über Aufgaben, 
Rechte und Pflichten sowie den 
Instrumentenkasten: gesetzliche 
Grundlagen, Verfahrenswege, An-
sprechpartner/innen. 

XX Nach § 96 Abs. 4 ist die erste 
Vertrauensperson für Semi-
nare während der Arbeitszeit 
freizustellen, die für die SBV-
Arbeit erforderlich sind.
XX Der Anspruch gilt auch für die/

den Stellvertreter/in mit der 
höchsten Stimmzahl, die/der 
in die SBV nachrückt, die er-
ste Vertrauensperson länger 
vertritt oder laufend zu SBV-
Aufgaben herangezogen wird.
XX Die Kosten für die Fortbil-

dungen (Freistellung während 
der Arbeitszeit!) trägt nach 
§ 96 Abs. 8 der Arbeitgeber.
XX Was tun, wenn potenzielle Nach-

folger/innen nicht der SBV ange-
hören oder nicht erste Stellvertre-
ter/innen sind? Die erste Vertrau-
ensperson kann mit Hinweis auf 
die notwendige Einarbeitung den 
Antrag auf Fortbildung unterstüt-
zen. Argument: Ein reibungsloser 
Übergang der Amtsgeschäfte liegt 
auch im Arbeitgeberinteresse.

Weitere Informationen
SBV-Seminare bieten die Bildungsstätten 
der Einzelgewerkschaften, das DGB-Bil-
dungswerk (www.dgb-bildungswerk.de), 
die Integrationsämter und andere Träger 
an. ver.di Bildung und Beratung (ver.di 
b+b) hat den Ratgeber „Freistellung zum 
Seminarbesuch. Alles, was Vertrauensper-
sonen der schwerbehinderten Menschen 
wissen müssen“ veröffentlicht. Im Internet 
(Download) unter: www.verdi-bub.de/file-
admin/Dokumente/Seminarbeschluss/
Beschlussfassung/alles_was_vertrau-
enspersonen_wissen_muessen.pdf. 
Angebote zur Grundqualifizierung für 
Schwerbehindertenvertretungen bei ver.di 
b+b unter: www.verdi-bub.de/seminare/
grund/schwerbehindertenvertretungen/.
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Lust auf SBV? Interessierte gewinnen

Eine unvollständige Liste mit Tipps und Kompetenzen von Martin Bsdurek:

XX Ermunterung: Interessierte auffordern, sich bei der Schwerbehindertenver-
tretung zu melden, über das Amt und die Arbeitsorganisation informieren.
XX Sozialkompetenz: Die Kundschaft verlangt Einfühlungsvermögen, 

dass man mit Menschen und Handicaps aller Art umgehen kann.
XX Herz und Verstand: Zur SBV-Arbeit gehören eine gewisse Leiden-

schaft für die Themen und das Interesse an der Klientel dazu!
XX Kommunikation: Kontaktfreudig sein, in Gremien und bei grö-

ßeren Versammlungen frei sprechen oder es lernen, zuhö-
ren und argumentieren, manchmal auch taktieren. 
XX Persönliche Stärken: Nicht mit dem Kopf durch die Wand, Fin-

gerspitzengefühl, je nach Situation den richtigen Ton treffen, 
aber auch Durchsetzungsvermögen und Biss, ein Teil Grund-
sturheit – oder Nachhaltigkeit – gehört zum Erfolgsrezept. 
XX Teamgeist: Wer sich Verbündete sucht, mit dem Be-

triebsrat und anderen Partnerinnen und Partnern regel-
mäßig kooperiert, stärkt die Erfolgschancen.
XX Kontaktpflege: Netzwerke und Berater/innen sind nicht nur un-

verzichtbare Informationsquellen, sie helfen auch beim Reflektie-
ren der eigenen Arbeit und Strategien, fördern die Kompetenz.
XX Lernbereitschaft: das Sozialgesetzbuch IX, Grundkenntnisse im Sozialrecht, 

im Arbeits- und Gesundheitsschutz, des Personalvertretungs- und Betriebs-
verfassungsgesetzes sowie im Tarifrecht gehören zum Handwerkszeug.
XX Gewinn: Die Arbeit als betriebliche Interessenvertretung

fördert neue Stärken zutage, unterstützt die Persönlich-
keitsentwicklung, stärkt das Selbstbewusstsein!

>	 Evaluation: Wirken
Teilhabeleistungen?

Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales lässt untersuchen, wie 
die Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben in der Praxis bei Menschen 
mit Behinderungen ankommen und 
wirken. Dazu wurde eine Vorstudie in 
Auftrag gegeben, die unter anderem 
Leistungsarten, Leistungsträger und 
die verschiedenen Zielgruppen skiz-
ziert. Die Vorstudie bilanziert, für wel-
che Bereiche verlässliche Wirkungs-
analysen nötig sind, insbesondere: 
zu den Verläufen von Reha-Prozessen 
(Koordinierung von Förderketten), bei 
qualifizierenden Maßnahmen (Berufs-

Arbeitsbelastung inzwischen handhab-
bar, weil er die lange Einarbeitungszeit 
genutzt hat und sein Vorgänger keine 
verbrannte Erde zurücklassen wollte; 
auch Heimeroth setzte auf das Team. 

Zum Stabwechsel 
gehört Machtverlust
„Leider kenne ich Gegenbeispiele“, so 
Bsdurek, „Vertrauenspersonen, die 
weder Wissen, noch Informationen 
oder Erfahrungen mit anderen teilen 
können oder wollen.“ Zum Teil sei dies 
ein Ergebnis der Logik des SBV-Amtes: 
Vertrauenspersonen werden in der 
Praxis oft zu Einzelkämpfern, die sich 
etwas „Eigenes“ gegen Widerstände 
aufgebaut haben. In der Folge mangele 
es an Bereitschaft, etwas vom erwor-
benen Einfluss und der (relativen) Macht 
abzugeben. 

Neue Vertrauenspersonen brauchen 
Einblick in die Gepflogenheiten und 
Routinen ihres Betriebs oder ihrer Ver-
waltung, ist Bsdurek überzeugt: Wie ist 
die Personalwirtschaft organisiert? Wer 
sind die maßgeblichen Personen – offi-
ziell und inoffiziell? Wie und mit welchen 
Kontakten kann ich den Einfluss der SBV 
erhöhen? 

Die neuen müssen sich intern einen 
Namen machen, um Akzeptanz und An-
erkennung ringen: Klappern gehört zum 
SBV-Geschäft. Zur internen Kontakt-
pflege gehört die Frage: Wer ist je nach 
Fallkonstellation zu welchem Thema die 
oder der richtige Ansprechtpartner/in? 
Nicht zu Schmidtchen gehen, lieber 

vorbereitung, berufliche Ausbildung, 
Weiterbildung), bei der Wirkung von 
Eingliederungszuschüssen und bei der 
Arbeit der Integrationsfachdienste. 

Weitere Informationen
Die Vorstudie zum Nachlesen 
(auch als Download) unter www.
bmas.de/portal/16194/ergebnisse.
html?Schlagwort=Vorstudie.

>	 Internetportal
„einfach teilhaben“

Seit Anfang Juli ist das Webportal 
„Einfach teilhaben“ frei geschaltet. Es 
enthält Informationen für Menschen 
mit Behinderungen, ihre Angehörigen, 

Verwaltungen und Unternehmen. 
Dieses Angebot ist eine Initiative 
der Projektgruppe „eGovernment-
Strategie Teilhabe“ des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales. 

Weitere Informationen
www.einfach-teilhaben.de.

>	 Sechs Richtige!
Im Museum für Kommunikation Berlin 
ist bis 13. Dezember die Sonderaus-
stellung „Sechs Richtige – Louis Braille 
und die Blindenschrift“ zu sehen. 
Die vom Deutschen Blinden-Museum 
Berlin konzipierte Schau beleuchtet 
das Prinzip der Brailleschrift und ihren 

gleich zu Schmidt, lautet die Devise. 
„Das ist bei unserer Verwaltungsgröße 
eine Überlebensfrage“, stellt Bsdurek 
fest. Bochum zählt zurzeit rund 6 800 
städtische Bedienstete und zirka 820 
schwerbehinderte und gleichgestellte 
Mitarbeiter/innen. Die SBV hat – mit 
drei Leuten, davon zwei Freigestellte 
– einen riesigen Aufgabenbereich zu 
verantworten. „Bei alledem sind wir 

in einer glücklichen Ausgangslage, 
die Stadt unterstützt unsere Arbeit 
und kommt uns mit Vielem entgegen“, 
sagt Bsdurek. Bochum betrachtet ihre 
SBV – mit dem AG-Vorsitzenden in ihrer 
Mitte – als ein Aushängeschild in NRW, 
das zum Sozialprestige der Stadt bei-
trägt. In der heutigen Zeit sind solche 
Vorgesetzte, Stadtväter und -mütter 
leider rar!

Martin 
Bsdurek, 

ver.di, SBV 
in der Stadt 

Bochum, 
Vorsitzender 

der Arbeitsge-
meinschaft der 
SBVen in NRW


